
2. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand ha-
ben. Der Senat vermag in der Sache nicht abschlie�end zu
entscheiden. Da das OLG die Parteiabreden nicht ausgelegt
hat, w�re der Senat zwar nicht gehindert, diese Abreden
selbst auszulegen. F�r die gebotene, die Entstehung beider
Abreden und deren Zusammenspiel einbeziehende Aus-
legung fehlt es jedoch an den erforderlichen tatrichterlichen
Feststellungen. Der Rechtsstreit war deshalb an das Beru-
fungsgericht zur�ckzuverweisen, damit es die erforderlichen
Feststellungen treffen kann. Dabei wird insbesondere eine
Vernehmung des vom AGg als Zeuge benannten Notars in
Betracht zu ziehen sein … dies jedenfalls dann, wenn die
Parteien zuvor ihren Vortrag �ber ihre Bekundungen in der
notariellen Verhandlung erg�nzt und pr�zisiert haben. Die
Zur�ckverweisung bietet ihnen dazu Gelegenheit.
3. Im �brigen weist der Senat f�r die erneute Verhandlung
und Entscheidung auf Folgendes hin:
a) Gegen die Annahme des OLG, die AGg habe einen ihr
zustehenden Anspruch auf Unterhaltsabfindung jedenfalls
nicht verwirkt, sind rechtliche Bedenken nicht zu erheben.
b) Das OLG geht auch zu Recht davon aus, dass die ander-
weitige Rechtsh�ngigkeit der vom AGg zur Aufrechnung
gestellten Gegenforderung die Zul�ssigkeit einer Aufrech-
nung nicht hindert (vgl. etwa Senatsurt. v. 17. 11. 1999
… XII ZR 281/97 … FamRZ 2000, 355, 357). Es er�rtert
deshalb … im Ansatz zutreffend … die M�glichkeit, den vor-
liegenden Rechtsstreit nach Ma�gabe des § 148 ZPO aus-
zusetzen, bis der Bekl eine Entscheidung �ber seine Gegen-
forderung beigebracht hat.
Nach Auffassung des OLG scheidet im vorliegenden Fall
eine solche Aussetzung aber schon deshalb aus, weil einer
Aufrechnung gegen die Klagforderung bereits die § 394
BGB, § 850b Abs. 1 Nr. 2 ZPO entgegenst�nden. Das OLG
er�rtert dabei ausf�hrlich die Frage, ob das in diesen Vor-
schriften normierte Aufrechnungsverbot auch f�r Einmal-
zahlungen gelte, durch die … wie im Falle der von der ASt
geforderten Abfindung … k�nftige Unterhaltsanspr�che ab-
gegolten werden sollten. Diese Frage, deren Kl�rung durch
den BGH mit der Zulassung der Revision erm�glicht wer-
den soll, hat der Senat bereits in seinem Urt. v. 29. 1. 1997
(XII ZR 221/95 … FamRZ 1997, 544, 545) entschieden. Da-
nach erfasst § 850b Abs. 1 Nr. 2 ZPO … nach seinem Zweck,
aber auch nach seiner geschichtlichen Entwicklung (dazu
OLG D�sseldorf FamRZ 1982, 498, 499) … entgegen dem
Wortlaut der Norm (Unterhalts-„Renten“) generell Unter-
halts-„Forderungen“, die im Rahmen und auf Grund einer
gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung geschuldet werden und
damit auch einmalig zu zahlende Unterhaltsbetr�ge (Senats-
urt. v. 29. 1. 1997 a. a.O.). Das ist f�r Unterhaltsr�ckst�nde
bereits seit langem anerkannt (BGHZ 31, 210, 218) und
vom Senat (a.a.O.) auch f�r den Anspruch eines Ehegatten
auf Erstattung der ihm als Folge eines begrenzten Realsplit-
tings erwachsenen steuerlichen Nachteile bejaht worden.
F�r einen Anspruch auf Unterhaltsabfindung kann … jeden-
falls im Grundsatz (vgl. etwa zu den Einschr�nkungen bei
der Pf�ndbarkeit von nicht wiederkehrend zahlbaren Ver-
g�tungen aus Arbeits- oder Dienstvertr�gen: § 850i ZPO) …
nichts anderes gelten.
Allerdings sind gem�� § 850b Abs. 1 Nr. 2 ZPO nur solche
Unterhaltsanspr�che unpf�ndbar, „die auf gesetzlicher Vor-
schrift beruhen“; nur derartige Forderungen unterliegen da-
her auch nicht der Aufrechnung nach § 394 BGB.
Der Frage, ob sich der von der ASt geltend gemachte und
nach Ma�gabe der getroffenen Abreden durch einen Ein-
malbetrag abzufindende Unterhaltsanspruch, wie von
§ 850b Abs. 1 Nr. 2 ZPO vorausgesetzt, aus dem Gesetz
herleitet oder ob sich dieser Anspruch ausschlie�lich auf
die Parteiabrede gr�ndet, ist das OLG nicht weiter nach-
gegangen. Grunds�tzlich verliert zwar ein Unterhalts-
anspruch seinen Charakter als gesetzlicher Anspruch … hier

im Sinne von § 850b Abs. 1 Nr. 2 ZPO … nicht schon des-
halb, weil die Parteien ihn zum Gegenstand einer vertragli-
chen Regelung machen. Dies ist jedenfalls dann der Fall,
wenn die Parteien den Bestand des gesetzlichen Anspruchs
unber�hrt lassen und ihn lediglich inhaltlich nach H�he,
Dauer und Modalit�ten der Unterhaltsgew�hrung n�her fest-
legen und pr�zisieren (BGHZ 31 a. a. O.; Senatsurt. v. 29. 1.
1997 a. a. O.). F�r die Unpf�ndbarkeit eines Unterhalts-
anspruchs und damit auch f�r die M�glichkeit, gegen einen
solchen Anspruch aufzurechnen, bleibt dagegen dann kein
Raum, wenn die Vertragsparteien die von ihnen gewollte
Unterhaltspflicht v�llig auf eine vertragliche Grundlage ge-
stellt und den Zahlungsanspruch damit seines Wesens als
eines gesetzlichen Anspruchs entkleidet haben (vgl. Se-
natsurt. v. 29. 1. 1997 a. a. O.; BGH Urt. v. 28. 6. 1984
… IX ZR 143/83 … FamRZ 1984, 874, 875 sub. 4.b)). Aller-
dings wird sich eine solche Willensrichtung der Vertragspar-
teien nur bei Vorliegen besonderer daf�r sprechender Um-
st�nde annehmen lassen (Senatsurt. v. 29. 1. 1997 a.a.O.;
BGH Urt. v. 28. 6. 1984 a. a. O.). Soweit sich der mit der
Klage geltend gemachte Unterhaltsabfindungsanspruch un-
ter Ber�cksichtigung der nachzuholenden Feststellungen
weiterhin als begr�ndet erweist, wird das OLG deshalb
auch die Frage pr�fen m�ssen, ob im vorliegenden Fall sol-
che Anhaltspunkte ersichtlich sind.

Anm. der Red.: Der BGH behandelt in den Entscheidungs-
gr�nden den Ehevertrag der Parteien aus dem Jahre 1990 in
tats�chlicher und rechtlicher Hinsicht (unter Ziffer 1. und 2.
bzw. unter Ziffer 3.b)) sehr viel differenzierter als das OLG
Frankfurt. Die Ausf�hrungen geben Veranlassung, in den
Text einer Unterhalts … Abfindungsvereinbarung alle Um-
st�nde aufzunehmen, die tats�chlich und rechtlich durch
den Willen der Parteien bestimmt sind. Nur auf diese
Weise wird eine Auslegung der Vereinbarung und gegebe-
nenfalls ein langwieriger Rechtsstreit entbehrlich.

Kosten der Kommunion als Sonderbedarf

§ 1613 Abs. 2 Nr. 1 BGB

OLG Köln, Beschl. v. 5. 4. 2002 … 27 WF 61/02 …
(AG Schleiden)

Zu den Voraussetzungen des Sonderbedarfs bei Kom-
munionskosten.
(Leitsatz der Redaktion)

Gr�nde: Die zul�ssige sofortige Beschwerde hat in der Sa-
che vorl�ufig Erfolg.
Nach der Legaldefinition in § 1613 Abs. 2 Nr. 1 BGB ist un-
ter Sonderbedarf ein unregelm��iger au�ergew�hnlich hoher
Bedarf zu verstehen. Von einem unregelm��igen Bedarf ist
auszugehen, wenn dieser pl�tzlich auftritt, nicht als wahr-
scheinlich vorherzusehen war und demgem�� bei der Be-
messung des laufenden Unterhalts nicht ber�cksichtigt wer-
den konnte (BGH FamRZ 1982, 145, 147). Entscheidend ist
hierbei, ob die Ausgaben, objektiv betrachtet, h�tten einkal-
kuliert werden k�nnen (OLG K�ln FamRZ 1986, 593). Bei
dieser Beurteilung ist insbesondere auch die H�he des lau-
fenden Unterhalts ma�gebend, weil bei geringerem Unter-
halt, mit dem allenfalls die vorhandenen Lebenshaltungskos-
ten gedeckt werden k�nnen, eine Bildung von R�cklagen
kaum m�glich ist, w�hrend andererseits bei h�heren Unter-
haltsbetr�gen Vorsorgema�nahmen f�r einen pl�tzlich auf-
tretenden Bedarf eher getroffen werden k�nnen. Nach dem
nicht bestrittenen Vortrag der ASt hat der AGg in derVergan-
genheit einen monatlichen Unterhalt von 249 DM gezahlt
und zahlte bei Einreichung der Klage im Dezember 2001
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den Mindestunterhalt nach der Einkommensgruppe 1 Alters-
stufe 2 der D�sseldorfer Tabelle von 444 DM. Bei einer der-
art geringen Unterhaltszahlung konnten die Kommunions-
kosten nicht durch R�cklagenbildung finanziert werden, da
der Barunterhalt nach der Einkommensgruppe 1 der D�ssel-
dorfer Tabelle nur f�r den Grundbedarf ausreicht, so dass
schon relativ kleine Zusatzausgaben nicht mehr durch R�ck-
lagen gedeckt werden k�nnen.
Weitere Voraussetzung ist ein au�ergew�hnlich hoher Be-
darf. Wann ein solcher vorliegt, kann nicht generell beant-
wortet werden; dies h�ngt davon ab, ob der Berechtigte in
der Lage ist, auftretende Mehrbelastungen f�r den Lebens-
bedarf aus dem laufenden Unterhalt selbst zu tragen. Ent-
scheidend f�r die Annahme eines Sonderbedarfs ist nach
diesen Kriterien also nicht eine formale Betrachtungsweise,
sondern die Frage, wie entstehende Lebenshaltungskosten
zwischen Unterhaltsberechtigtem und Verpflichteten zu-
mutbar aufgeteilt werden k�nnen, d. h., in einer Weise,
dass es nicht zu einer unbilligen Lastenverteilung zwischen
dem Berechtigten und dem Verpflichteten kommt (BGH
FamRZ 1982, 145, 147; Schwab, Hdb. des Scheidungs-
rechts, 4. Aufl., IV Rn. 131; Kalthoener/B�ttner/Niepmann,
Die Rechtsprechung zur H�he des Unterhalts, 7. Aufl.,
Rn. 284, 285). Ob und gegebenenfalls in welchem Verh�lt-
nis eine Aufteilung der Kosten vorzunehmen ist, h�ngt von
den Umst�nden des Einzelfalles ab, insbesondere davon,
�ber welches Einkommen und �ber welches Verm�gen der
AGg und die Mutter der ASt verf�gen und inwieweit die
aufgewandten Kosten, auch unter Ber�cksichtigung des
Umstandes, dass die ASt, vertreten durch ihre Mutter,
zweckm��iger vor Aufwendung der Kosten eine Abstim-
mung mit dem AGg h�tte versuchen sollen und dass der
AGg mit seiner Ehefrau an der Kommunionfeier teil-
genommen hat, angemessen waren.
Das AG wird daher unter Ber�cksichtigung der vorstehen-
den Gr�nde erneut �ber das Prozesskostenhilfegesuch der
ASt zu entscheiden haben.

Mitgeteilt von Rechtsanw�ltin und Fachanw�ltin f�r
Familienrecht Andrea Hierlwimmer, Bad M�nstereifel

Anm. der Red.: Eine �bersicht �ber die Kasuistik zu Kos-
ten der Konfirmation, Kommunion als Sonderbedarf findet
sich bei Kalthoener/B�ttner/Niepmann, Die Rechtspre-
chung zur H�he des Unterhalts, 8. Aufl. 2002, Rn. 287.

Zur Verwirkung nachehelichen Unterhalts aufgrund ver-
festigter ehe�hnlicher Beziehung

§§ 1570, 1579 Nr. 7 BGB

OLG Schleswig, Urt. v. 2. 5. 2002 … 12 UF 82/01 …
(AG L�beck)

Vollst�ndige Versagung von nachehelichem Unterhalt we-
gen Betreuung eines gemeinschaftlichen Kindes auf
Grund einer verfestigten ehe�hnlichen Beziehung der ge-
schiedenen Ehefrau zu einem neuen Partner.
(Leitsatz der Redaktion)

Anm. der Red.: Die Entscheidung ist ver�ffentlicht in
OLGR Schleswig 2002, 276. S. dazu auch Borth, FamRB
2002, 292.

Zur Verwirkung nachehelichen Unterhalts aufgrund ver-
festigter ehe�hnlicher Beziehung; zum Wiederaufleben
des Unterhaltsanspruchs

§ 1579 Nr. 7 BGB

OLG Saarbrücken, Beschl. v. 14. 11. 2001 … 6 UF 87/01
(PKH) …
(AG Saarlouis)

1. Vollst�ndige Versagung von nachehelichem Unterhalt
auf Grund einer verfestigten ehe�hnlichen Beziehung
der geschiedenen Ehefrau zu einem neuen Partner.

2. Zur Frage eines Wiederauflebens des Anspruchs auf
nachehelichen Unterhalt.

(Leits�tze der Redaktion)

Der Bekl wird die nachgesuchte Prozesskostenhilfe f�r ihre
Berufung gegen das Urteil des AG … Familiengericht … in
Homburg vom 13. 6. 2001 … 22 F 218/01 … verweigert.

Gr�nde: I. Die am 17. 5. 1985 geschlossene Ehe der Par-
teien ist durch rechtskr�ftiges Urt. des AG … Familiengericht
… in Saarlouis v. 14. 3. 1997 … 10 F 133/96 … geschieden
worden. Aus der Ehe sind drei Kinder hervorgegangen, der
Sohn ..., geboren am 29. 1. 1987, sowie die T�chter ..., ge-
boren am 5. 7. 1989, und ..., geboren am 13. 6. 1993. Die
Kinder leben im Haushalt der Bekl, der anl�sslich der
Scheidung die elterliche Sorge �bertragen worden war.
Durch Prozessvergleich vor dem AG … Familiengericht … in
Saarlouis vom 14. 3. 1997 … 10 F 133/96 … hat sich der Kl
verpflichtet, an die Bekl monatlichen Nachehelichen- und
Kindesunterhalt wie folgt zu zahlen: 750 DM f�r die Bekl,
360 DM f�r ..., 360 DM f�r ... und 280 DM f�r .... Nach Zif-
fer 2 des Prozessvergleichs sind die Parteien hierbei von
nachfolgenden Voraussetzungen ausgegangen: bereinigtes
Nettoeinkommen des Kl: 3.160 DM … Fahrtkosten: 110 DM
… Gewerkschaftsbeitrag: 39 DM + Realsplittingvorteil:
270 DM … Selbstbehalt: 1.500 DM = Verteilungsmasse:
1.750 DM. Die Parteien waren sich weiter einig, dass der
Prozessvergleich f�r die Dauer von zwei Jahren nicht ab�n-
derbar sein sollte.
Der Kl hatte den genannten Prozessvergleich mit Eingang
im April 1997 hinsichtlich des nachehelichen Unterhalts an-
gefochten und beim Familiengericht auf Feststellung ange-
tragen, dass der Prozessvergleich insoweit nichtig ist. Hilfs-
weise hatte er Ab�nderung des Prozessvergleichs dahin
erstrebt, dass er lediglich noch Kindesunterhalt schulde.
Das Familiengericht hat durch Urt. vom 25. 7. 1997 unter
Abweisung der weitergehenden Klage festgestellt, dass der
Rechtsstreit durch den Prozessvergleich vom 14. 3. 1997 be-
endet ist. Die hiergegen gerichtete Berufung des Kl hat das
Saarl�ndische OLG durch Urt. v. 22. 7. 1998 … 9 UF 130/97
… zur�ckgewiesen.
Der am 24. 6. 1962 geborene, heute also 39 Jahre alte Kl
war von Dezember 1988 bis zum 30. 6. 2001 bei der Firma
..., Homburg, besch�ftigt. Im Zeitraum vom 1. 8. 2000 bis
30. 4. 2001 hat er lediglich Krankengeld von monatlich
2.322,52 DM bezogen. Das Arbeitsverh�ltnis des Kl mit
der Firma ... ist zum 30. 6. 2001 einvernehmlich beendet
worden. Seit 1. 7. 2001 ist der Kl arbeitslos und erh�lt Ar-
beitslosenhilfe.
Die am 30. 6. 1966 geborene, heute also 35 Jahre alte Bekl
bezieht Unterhaltsgeld von monatlich 906,85 DM. Zum 1. 7.
1999 hat sie eine gemeinsame Wohnung mit ihrem Lebens-
gef�hrten, Herrn ..., bezogen, den sie sp�testens Anfang
1997 kennen gelernt hatte. Herr ... hat im April 1997 an der
Kommunionfeier der Kinder ... und ... teilgenommen. Im
Jahr 1998 hat er einen gemeinsamen Urlaub mit der Bekl
verbracht.
Durch das angefochtene Urt., auf das erg�nzend Bezug ge-
nommen wird, hat das Familiengericht den genannten Pro-
zessvergleich vom 14. 3. 1997 entsprechend dem Kla-
gebegehren dahin abge�ndert, dass der Kl der Bekl ab 1. 8.
2000 keinen nachehelichen Unterhalt mehr schuldet.
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